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───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Nähere Angaben zur Gründung der Gebäude können erst anhand konkreter Planungen 

sowie weiterer, tieferer Baugrundaufschlüsse erfolgen.  

 

Bei Böschungshöhen bis 5 m und ohne Wasserzutritt können Baugrubenböschungen ent-

sprechend den Maßgaben der DIN 4124 in den steifen bis halbfesten Böden mit einem 

Böschungswinkel von β ≤ 60 angelegt werden. Die übrigen Hinweise der DIN 4124, wie 

unbelastete Böschungskronen und die Neigung des angrenzenden Geländes, sind unbe-

dingt zu beachten.  

 

Generell sind Bauwerke, die in die gering durchlässigen Deckschichten einbinden, zur Ver-

meidung von drückendem Wasser durch versickerndes Niederschlagswasser entspre-

chend den Maßgaben der DIN 4095 zu drainieren. Eine Ableitung von Grundwasser findet 

hierdurch nicht statt. Ein rückstaufreier Anschluss der Dränage an einen Sickerschacht 

mit Notüberlauf in den Mischwasserkanal muss im Zuge des Bauantrages eingereicht und 

vom Netzbetreiber (Gemeinde Pliezhausen) genehmigt werden.  

 

Bei Gebäuden, die in die plattig-stückigen, verwitterten Tonsteine des Lias β einbinden, 

muss mit Grund- und Schichtwasserzutritten gerechnet werden. Eine dauerhafte Ableitung 

des anfallenden Schicht- bzw. Grundwassers ist nach dem Wassergesetz für Baden-Würt-

temberg (WG) nicht genehmigungsfähig. Daher dürfen Gebäude, die ins Grundwasser 

einbinden nicht drainiert werden und alle Gebäudeteile, die unterhalb des festzulegenden 

Bemessungswasserstandes liegen, müssen als wasserdichte, auftriebssichere Wannen 

ausgebildet werden.  

 

Generell wird empfohlen, ein speziell auf die konkrete Planung bezogenes Gründungsgut-

achten erstellen zu lassen.  

 

 

 

 

 

 

 
















































